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I. 
 
Landkreis Oder-Spree 
 
���� Öffentliche Bekanntmachung 
 über die Auslegung der Neueinrichtung der Liegensc haftskarte 
 (Automatisierte Liegenschaftskarte) 
 in der Gemeinde Grünheide (Mark), Gemarkung Mönchw inkel 
 
 
In der Gemeinde Grünheide (Mark), Gemarkung Mönchwinkel wurde die Liegenschaftskarte der 
Flur 1 durch Umstellung auf automatisierte Liegenschaftskarten (ALK) erneuert. 
 
Gemäß § 12 Abs. 2 und Abs. 4 des Vermessungs- und Liegenschaftsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Dezember 1997 (GVBl. I 1998 S. 2) in Verbindung mit § 1 der 
Offenlegungsverordnung vom 17. Februar 1999 (GVBl. II S.130) wird das Ergebnis der 
Neueinrichtung des Liegenschaftskatasters den Eigentümern, Nutzungs- und Erbbauberechtigten 
durch Offenlegung bekannt gegeben. 
 
Die Offenlegung erfolgt in den Diensträumen des  
 
 Kataster- und Vermessungsamtes Oder-Spree  
 Spreeinsel 1 

 15848 Beeskow 
 

in der Zeit vom 4. Dezember 2006 bis einschließlich 9. Januar 2007   
 
zu den Öffnungszeiten 
Dienstag und Donnerstag  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr , 
   oder nach terminlicher Absprache. 
 
Hinweis über Einwendungen gegen die Neueinrichtung der Liegenschaftskarte: 
Gegen das Ergebnis können innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einwendungen schriftlich 
oder zur Niederschrift bei o. g. Stelle erhoben werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Widersprüche gegen die Neueinrichtung der Liegenschaftskarte können innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der Offenlegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei o. g. Stelle eingelegt werden. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Schreiber 
Leiter Kataster- und Vermessungsamt 
 
 
 
Christiani 
Bürgermeister 
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II. 
 
Gemeinde Grünheide (Mark) 
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III. 
 
Ortsteil Kagel 
 

���� Bekanntmachung 
 Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Grün heide (Mark) zum 
 Bebauungsplan Nr. 21 „Am Erlengrund“ OT Kagel gemäß  § 10 BauGB 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grünheide (Mark) hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 
26.09.2006 den Bebauungsplan Nr. 21 „Am Erlengrund“ OT Kagel als Satzung  gemäß § 10 BauGB 
beschlossen. 
Die Begründung wurde gebilligt.  
 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung i n Kraft. 
 
Geltungsbereich der Satzung 
 
Übersichtsplan      Darstellung Plangebiet 
 

 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung  im 
Bauamt, Zimmer 25, während der Sprechstunden  
 
Dienstag  9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag  9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr 
Freitag   9.00 - 12.00 Uhr    
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und  
Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Mängel der Abwägung sind 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren nach dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für die Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 
 
Grünheide (Mark), den 10.10.2006 
 
 
 
Christiani (Siegel) 
Bürgermeister 

Ende Teil A.  Bekanntmachungen - amtlicher Teil - 
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 Sprechzeiten der Gemeinde Grünheide (Mark)  
 
 Montag - kein Sprechtag - 
 Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr  /  13.00 - 18.00 Uhr 
 Mittwoch - kein Sprechtag - 
 Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr  /  13.00 - 15.00 Uhr 
 Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 Sprechzeiten der Wohnungsverwaltung  
 
 Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr  /  13.00 - 18.00 Uhr 
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